
 
 

Der junge Sportverein – Jetzt!  

Junge Ideen. Eigene Aktionen. Beteiligung im Verein. 

Mit dem Projekt „Der junge Sportverein – Jetzt!“ unterstützt die Badische Sportjugend 
junge Menschen dabei, eigene Aktionen im Sportverein umzusetzen und Verantwortung 
zu übernehmen. Das Projekt richtet sich an junge Menschen unter 27 Jahren und kann 
pro Verein bzw. pro Abteilung einmalig durchgeführt werden. Für jedes Projekt steht eine 
Förderung in Höhe von 250 € zur Verfügung. 

Die Anmeldung zum Projekt sowie die Abfrage möglicher Workshoptermine erfolgt über 
folgendes Formular: https://forms.office.com/e/3NzTQQJshH?origin=lprLink 

So funktioniert’s: 

1. Junior-Team gründen 

Ein Junior-Team besteht aus mindestens drei jungen Menschen unter 27 Jahren aus 
einem Verein oder einer Abteilung. Das Team übernimmt gemeinsam die Planung und 
Umsetzung einer Aktion im Verein. 

2. Aktion planen 

Das Junior-Team entwickelt eine konkrete Aktion, die im Verein durchgeführt wird, zum 
Beispiel: ein Sportfest oder Aktionstag, ein gemeinsamer Ausflug, ein Grillabend oder 
eine andere Aktion für junge Mitglieder. 

3. Workshop der Badischen Sportjugend 

Vor der Umsetzung der geplanten Aktion nimmt das Junior-Team an einem Workshop der 
Badischen Sportjugend mit einer Dauer von drei Zeitstunden teil. Der Workshop 
vermittelt grundlegende Inhalte zu Teamarbeit, Verantwortungsübernahme, 
Mitbestimmung im Verein und ehrenamtlichem Engagement. Die Teilnahme ist für alle 
Mitglieder des Junior-Teams verpflichtend. Optional kann ein*e Jugendleiter*in sowie ein 
Mitglied des Vereinsvorstands teilnehmen. 

Der Workshop findet direkt im Verein statt. Der Termin wird individuell vereinbart und 
muss mindestens sechs Wochen vor dem gewünschten Termin angefragt werden. Eine 
Garantie für die Durchführung am Wunschtermin kann leider nicht gewährleistet 
werden, es wird jedoch versucht, diesen zu realisieren. 

4. Förderung erhalten & Aktion umsetzen 

Nach dem Workshop erhält das Junior-Team die Förderung in Höhe von 250 € zur 
Umsetzung der geplanten Aktion. Es müssen keine Rechnungen oder 
Verwendungsnachweise eingereicht werden. Die Förderung wird auf das Vereinskonto 
überwiesen; hierfür ist die Unterschrift des BGB-Vorstands in vertretungsberechtigter 
Anzahl erforderlich. 
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